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DHB ändert Regelungen zum verpflichtenden Haftmitteleinsatz 
Der Kreisvorstand weist nachfolgend auf grundsätzliche Änderungen zur Saison 2024/2025 im 
Hinblick auf die Verwendung von Haftmitteln hin. Die Beschlüsse des DHB haben weitreichende 
Folgen, auch für den Spielbetrieb im Kreis. 
Der Kreisvorstand nimmt nachfolgende keinerlei Wertung der Beschlüsse vor. 
 

Haftmittelnutzung teilweise verpflichtend 
In der amtlichen Bekanntmachung „231030_Amtliche-Bekanntmachung-BR-29.10.2023“ werden die 
neuen Bundesligaqualifikationen beschrieben. 
In der amtlichen Bekanntmachung „230625_Amtliche-Bekanntmachung-BR-24-06-2023“ werden in 
Nr. A4 bis A5 die neuen Ligaklassen für Senioren und Jugenden beschrieben. Im Weiteren ist in E2 
die Harzpflicht beschrieben. Die Vereine sind dazu angehalten, die die Kombination mit A4 bis A5 
zu beachten. 
Beide Bekanntmachungen sind dem Newsletter als Anhang beigefügt. 
 

Kreisvorstand geht unterstützend auf Städte und Kreise zu 
Ebenfalls beigefügt die Handlungsempfehlung „HAFTMITTELVERWENDUNG IM DEUTSCHEN 
HANDBALL“ des DHB. Diese soll die Vereine bei den Gesprächen mit den Halleneignern 
unterstützen. 
Zusätzlich wird der Kreisvorstand in den nächsten Wochen schriftlich gegenüber den 
Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten im Kreisgebiet tätig werden und um 
wohlwollende Mitwirkung im Sinne des Handballs bitten. 
Zu der in den Anlagen angesprochenen Ausnahmegenehmigung ist noch kein Entschluss gefasst. 
Der Kreisvorstand empfiehlt jedoch nicht darauf zu warten, da diese nur in sehr engem Rahmen zu 
erwarten ist. 
Bei Fragen zu diesen Themen stehen der Vorstand unter vorstand@handballkreis-industrie.de und 
der Jugendausschuss unter ja@handballkreis-industrie.de gerne zur Verfügung. 
 

Landeskinderschutzgesetz hat Auswirkungen auf Vereinssport 
Auf der Internetseite des LSB NRW ist ausführlich beschrieben, dass das Landeskinderschutzgesetz 
NRW Auswirkungen auf den Vereinssport haben kann, weil Sportvereine Träger von Angeboten 
nach dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW sein können. 

mailto:vorstand@handballkreis-industrie.de
mailto:ja@handballkreis-industrie.de
https://www.lsb.nrw/unsere-themen/schutz-vor-gewalt-im-sport/landeskinderschutzgesetz
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Der Kreisvorstand empfiehlt daher allen Vereinen, sich mit den Unterlagen des LSB NRW und dem 
Leitfaden für Vereine auseinanderzusetzen. Der Kreisvorstand steht derzeit mit dem HV Westfalen 
im Austausch um zu prüfen, inwieweit auch auf Kreisebene ein Handlungsbedarf besteht. 
 

Halbzeitlehrgänge für Schiedsrichter 
Nachfolgend sind die Anmeldelinks zu den Halbzeitlehrgängen des HK Industrie veröffentlicht. Die 
Schiedsrichter wurden auch direkt angemailt. Die Teilnahme an einem Halbzeitlehrgang ist für jeden 
Schiedsrichter des HK Industrie verpflichtend, sofern kein vergleichbarer Lehrgang auf Ebene des 
DHB oder HV absolviert wird. 
 
13.01.2024, 10:00 - 12:00 Uhr, Schulungsraum Klaus-Bechtel-Sph., Fritz-Erler-Str. 5, 45701 Herten: 
https://hw.it4sport.de/index.php?phoenix=phoenixbase.seminar.pages.SeminarSinglePage&uID=4
CCFEA79-6B2A-45CF-BA50-F65DE58123E9  
17.01.2024, 18:30 - 20:30 Uhr, Schulungsraum SZ TuS Bommern, Bommerfelder Ring 113, 
58452 Witten: 
https://hw.it4sport.de/index.php?phoenix=phoenixbase.seminar.pages.SeminarSinglePage&uID=2
CF8A53C-742E-4124-9035-605B0194FFCB  
24.01.2024, 18:30 - 20:30 Uhr, Schulungsraum Walter-Lohmar-Sph., Blitzkuhlenstraße 81b, 
45659 Recklinghausen: 
https://hw.it4sport.de/index.php?phoenix=phoenixbase.seminar.pages.SeminarSinglePage&uID=A
B5E166A-92A5-495E-9228-D418A45E5F21  
27.01.2024, 10:00 - 12:00 Uhr, Vereinsheim VfB Günnigfeld, Günnigfelder Str. 57, 44866 Bochum: 

https://hw.it4sport.de/index.php?phoenix=phoenixbase.seminar.pages.SeminarSinglePage&uID=6
A0008F5-57EB-4FE6-91BE-AB19ADAF3F6B  
 
Anmeldeschluss ist 2 Tage vor dem jeweiligen Termin des Halbzeitlehrgangs. 
 
Michael Fögen/ Holger Kück/ Helmut Reimus 
 

ViSdP: Holger Kück | Bilder: HKI, Friedenstaube – Norbert Altmann (pixabay.com) 

Die Vorstandsnews erscheinen nach Bedarf und werden an die in Phönix II hinterlegten Postanschriften der Vereine per 
Email verteilt. Für die Weiterleitung innerhalb der Vereine/ Spielgemeinschaften sind diese selber verantwortlich. Der 
Kreisvorstand greift ausschließlich auf die in Phönix II hinterlegten Anschriften und Kontaktdaten zurück. Darüber hinaus 
werden die Nachrichten auf der Internetseite des HKI veröffentlicht. 

Die Pflege der Aktualität der Kontaktdaten liegt in der ausschließlichen Verantwortung eines jeden Vereins/ einer jeden 
Spielgemeinschaft. Der zusätzliche Versand von Nachrichten an andere Kontaktdaten aus Phönix II erfolgt ohne Anspruch 
auf Regelmäßigkeit. Verantwortlich für den Inhalt dieser Nachrichten ist der geschäftsführende Vorstand nach § 26 BGB. 
In diesem Newsletter wird aus Gründen der Vereinfachung die in Deutschland allgemein gebräuchliche Schreibweise 
verwendet. Damit sind aber ausdrücklich Menschen männlichen, weiblichen und diversen Geschlechts in gleicher Weise 
angesprochen. 

https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/Handlungsleitfaden_fuer_Vereine.pdf
https://hw.it4sport.de/index.php?phoenix=phoenixbase.seminar.pages.SeminarSinglePage&uID=4CCFEA79-6B2A-45CF-BA50-F65DE58123E9
https://hw.it4sport.de/index.php?phoenix=phoenixbase.seminar.pages.SeminarSinglePage&uID=4CCFEA79-6B2A-45CF-BA50-F65DE58123E9
https://hw.it4sport.de/index.php?phoenix=phoenixbase.seminar.pages.SeminarSinglePage&uID=2CF8A53C-742E-4124-9035-605B0194FFCB
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Amtliche Bekanntmachung gemäß § 50 DHB-Satzung 

A. Bundesratsbeschluss zur Änderung der DHB-Spielordnung 

B. Bundesratsbeschluss zur Änderung der DHB-Rechtsordnung 

C. Bundesratsbeschluss zur Änderung der DHB-Ligaordnung  

D. Bundesratsbeschluss zur Änderung der DHB-Finanz- und Gebührenordnung  

E. Bundesratsbeschluss zur Änderung der DHB-Zusatzbestimmungen zu den intern. Handballregeln 

F. Einführung Jugend-Bundesliga B-Jugend weiblich und männlich 

 

  
Der DHB-Bundesrat hat in seiner Sitzung am 24.06.2023 in Hannover nach Feststellung der Beschlussfähigkeit 
folgende Anträge mit den satzungsgemäß notwendigen Mehrheiten beschlossen, die hiermit gemäß § 50 DHB-
Satzung veröffentlicht werden. Die Beschlüsse zu den DHB-Ordnungen treten mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft, es sei denn, es ist ein anderes Datum genannt. 
 
Die Beschlüsse haben folgenden Wortlaut unter Kenntlichmachung der Änderungen  
(Text rot durchgestrichen = Textstreichung; Text blau unterstrichen = Texteinfügung): 

 

 
A. Spielordnung 
 

1) Der § 30 Abs. 1 Spielordnung (SpO) wird wie folgt geändert: 
§ 30 Internationaler Vereinswechsel 

(1) Bei einem Wechsel aus einem anderen Mitgliedverband der IHF zu einem Verein im Bereich des DHB, 

entscheidet dieser, ob und ab wann die zuständige Passstelle die Spielberechtigung erteilen darf. Hierzu ist 

ein Freigabeantrag bei internationalem Verbandswechsel zu stellen. Das IHF-Reglement für 

Verbandswechsel ist zu beachten. 

Dieser Der Antrag ist auch zu stellen, wenn der Spieler/ die Spielerin  

a) innerhalb der letzten zwei Jahre in keinem nationalen Verband eine Spielberechtigung besessen hat 

oder  

b) in der Bundesrepublik Deutschland den Flüchtlingsstatus besitzt.in der Bundesrepublik Deutschland 

den Flüchtlingsstatus besitzt. 

 Deutscher Handballbund e.V.  • Strobelallee 56 • 44139 Dortmund 
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2) Die § 34 Abs. 5 und 6 Spielordnung (SpO) werden wie folgt hinzugefügt: 

§ 34 Vereinswechsel, Vertragsende 

 

(5) Ein lokal ausgebildeter Spieler mit vertraglicher Bindung, der bis zum Ende des Spieljahres das 23. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann als solcher in einem Spieljahr höchstens für drei Vereine in den 

Bundesligen Männer (jedoch nicht gleichzeitig, außer gemäß § 70) die Spielberechtigung erhalten; ein 

Vereinswechsel kann für ihn, auch im Falle eines Erstvertragsabschlusses, nur vor dem 1. April eines 

Spieljahres vollzogen werden. 

 

(6)  Ein lokal ausgebildeter Spieler ist ein Spieler, der für drei vollständige Spieljahre, gleich, ob aufeinander 

folgend oder nicht, oder über einen Zeitraum von 36 Monaten zwischen seinem 13. und seinem 21. 

Lebensjahr bei einem Verein oder mehreren Vereinen, die Mitglied in einem Landesverband des DHB 

sind, spielberechtigt war. 

 

 
3) Der § 37 Abs. 5 Spielordnung (SpO) wird gestrichen: 

§ 37 Altersklassen 

 

(5) Zur Erprobung einer Altersklassenflexibilisierung können die Landesverbände ihren Spielbetrieb nach den 

Vorgaben des DHB (Richtlinien) durchführen. Diese Richtlinien sind Teil der Spielordnung. 

 

Hinweis: Die Richtlinie zur Erprobung einer Altersklassenflexibilisierung wird ebenfalls gestrichen. 

 

 
4) Der § 38 Abs. 1 Spielordnung (SpO) wird wie folgt geändert: 

§ 38 Einteilung, Zuständigkeiten 

 

Tritt am 01.07.2024 in Kraft 

 

(1) Gespielt wird im Erwachsenenbereich in folgenden Spielklassen: 
1. Bundesliga, 

2. Zweite Bundesliga, 

3. Dritte Liga, 

4. weitere Ligen 

4. Regionalliga, 

5. Oberliga, 

6. Verbandsliga, 

7. Landesliga 

8. Bezirks-/ Kreis-/ Regionsoberliga 

9. Bezirks-/ Kreis-/ Regionsliga 

10. Bezirks-/ Kreis-/ Regionsklasse 

11. 2. Bezirks-/ Kreis-/ Regionsklasse 

12. 3... (fortfolgend) 
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Die Benennung und Einteilung der weiteren Ligen obliegt den Landesverbänden der Spielklassen ist 

verpflichtend. Spielklassen 6. und 7. können dabei ersatzlos entfallen. Die Regionalliga stellt die höchste 

Spielklasse der Landesverbände (die sie gebildet haben) dar. 

 

 
5) Der § 38 Abs. 5 Spielordnung (SpO) wird wie folgt geändert: 

§ 38 Einteilung, Zuständigkeiten 

 

Tritt am 01.07.2024 in Kraft 

 

(5) Gespielt wird im Jugendbereich in folgenden Spielklassen: 

1. a) Jugendbundesliga 

2. b) weitere Ligen. 

2. Zweite Jugendbundesliga (nur mA-Jugend) 

3. Regionalliga 

4. Oberliga 

5. Verbandsliga 

6. Landesliga 

7. Bezirks-/ Kreis-/ Regionsoberliga 

8. Bezirks-/ Kreis-/ Regionsliga 

9. Bezirks-/ Kreis-/ Regionsklasse 

10. 2. Bezirks-/ Kreis-/ Regionsklasse 

11. 3... (fortfolgend) 

 

Die Benennung und Einteilung der weiteren Ligen obliegt den Landesverbänden der Spielklassen ist 

verpflichtend. Spielklassen 4.-6. können dabei für die A- bis C-Jugend ersatzlos entfallen. Die Regionalliga 

stellt die höchste Spielklasse der Landesverbände (die sie gebildet haben) dar. Unterhalb der C-Jugend 

können die Spielklassen 3.-6. ersatzlos entfallen. 

 

 
6) Der § 43 Abs. 3 Spielordnung (SpO) wird wie folgt geändert: 

§ 43 Entscheidungen bei Punktgleichheit 

 

(3) Die Verbände und die Jugendkommission des der DHB können für ihren Bereich abweichende Bestimmungen 

erlassen. 
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7) Der § 45 Abs. 4 Spielordnung (SpO) wird für die Saison 2023/2024 wie folgt geändert: 

§ 45 Pokalmeisterschaftsspiele 

 

Für die Saison 2023/2024 

 

(4) Die Durchführung des DHB-Pokals der Männer obliegt der HBL in Abstimmung mit dem DHB. 

 

a) Qualifikation: 

Die Qualifikation zum DHB-Pokal beginnt mit 24 Mannschaften. Diese setzt sich wie folgt zusammen:  

• 12 Teilnehmer aus der dritten Liga (keine 2. Mannschaften)  

• 12 Teilnehmer aus der zweiten Liga 

Für den Fall, dass das Kontingent der dritten Liga nicht ausgeschöpft wird, erhöht sich die Anzahl der 

Teilnehmer aus der zweiten Bundesliga entsprechend.  

 

An der ersten Qualifikationsrunde (Q1) nehmen jeweils durch Los ermittelte 6 Teilnehmer aus der 

dritten Liga und 6 Teilnehmer aus der zweiten Liga teil.  

An der zweiten Qualifikationsrunde nehmen die 6 Gewinner der Q1 und die verbleibenden 12 

Teilnehmer aus der zweiten und dritten Liga teil.  

 

(b) An der Hauptrunde nehmen 26 Mannschaften teil. Diese setzt sich wie folgt zusammen:  

• 12 Mannschaften aus der Qualifikation  

• 9 Mannschaften aus der Qualifikation (Q1 und Q2) 

• 18 Mannschaften der Bundesliga  

• 15 Mannschaften der Bundesliga 

• 2 Finalisten der Deutschen Amateur-Pokalmeisterschaft (2023) 

An dem Achtelfinale nehmen teil:  

• 13 Gewinner der Hauptrunde 

• die Plätze 1 bis 3 des REWE Final Four 2023 

c)  Für die Qualifikation und Hauptrunde gelten jeweils die Platzierungen bzw. Liga-Zugehörigkeit aus der 

Vorsaison. Die unterklassige Mannschaft hat das Heimrecht; bei gleicher Klasse entscheidet das Los. Die 

Gewinner der Hauptrunde erreichen das Achtelfinale mit 16 Mannschaften. Danach wird das 

Viertelfinale mit 8 Mannschaften ausgespielt. Die Gewinner der Viertelfinalspiele qualifizieren sich für 

das Final-Four. 

Es gelten für die Teilnehmer der Bundesliga und der zweiten Bundesliga die Platzierungen bzw. Liga-

Zugehörigkeit in der laufenden Saison, für die Teilnehmer aus der dritten Liga gilt die Ermittlung des 

DHB in der Vorsaison, die unterklassige Mannschaft hat jeweils das Heimrecht; bei gleicher Klasse 

entscheidet das Los. Nach dem Achtelfinale wird das Viertelfinale mit 8 Mannschaften ausgespielt. 

Die Gewinner der Viertelfinalspiele qualifizieren sich für das Final Four. 

 

Weitere Einzelheiten werden in den Durchführungsbestimmungen DHB-Pokal geregelt.  
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8) Der § 45 Abs. 4 Spielordnung (SpO) wird wie folgt geändert: 

§ 45 Pokalmeisterschaftsspiele 
 

Ab der Saison 2024/2025 

 

(4)  Die Durchführung des DHB-Pokals der Männer obliegt der HBL in Abstimmung mit dem DHB. 

a) Die Qualifikation zum DHB-Pokal beginnt mit 24 22 Mannschaften. Diese setzt sich wie folgt 

zusammen: 

• 12 Teilnehmer aus der 3. Liga (keine 2. Mannschaften) 

• 12 10 Teilnehmer aus der Zweiten Bundesliga 

Für den Fall, dass das Kontingent der 3. Liga nicht ausgeschöpft wird, erhöht sich die Anzahl der Teilnehmer 

aus der Zweiten Bundesliga entsprechend. 

 

b) An der Hauptrunde ersten Runde nehmen 32 26 Mannschaften verbindlich teil. Diese setzt sich wie folgt 

zusammen:  

• 12 11 Mannschaften aus der Qualifikation  

• 18 15 Mannschaften der Bundesliga  

• 2 Finalisten der Deutschen Amateur-Pokalmeisterschaft 

c) An der zweiten Runde nehmen 16 Mannschaften teil. Diese setzt sich wie folgt zusammen: 

• 13 Mannschaften aus der ersten Runde 

• drei Final Four Teilnehmer 

 

c) d) Für die Qualifikation und Hauptrunde ersten und zweiten Runde gelten jeweils die Platzierungen bzw. 

Liga-Zugehörigkeit aus der Vorsaison. Die unterklassige Mannschaft hat das Heimrecht; bei gleicher 

Klasse entscheidet das Los. Die Gewinner der Hauptrunde zweiten Runde erreichen das Achtelfinale 

Viertelfinale mit 16 acht Mannschaften. Danach wird das Viertelfinale mit 8 Mannschaften ausgespielt. 

Die Gewinner der Viertelfinalspiele qualifizieren sich für das Final Final-Four. 

 

Weiteres wird in den Durchführungsbestimmungen DHB-Pokal geregelt. 

 
 
9) Der § 45 Abs. 5 Spielordnung (SpO) wird gestrichen: 

§ 45 Pokalmeisterschaftsspiele 

 

(5) Die Deutsche Amateur-Pokalmeisterschaft der Männer beginnt im Pokaljahr 2018/19 mit 22 von den 

Landesverbänden gemeldeten amtierenden Landes- Pokalsiegern, die in dem Kalenderjahr ermittelt wurden, 

in dem das Pokaljahr beginnt, und die im Meisterschaftsspielbetrieb maximal einer Oberliga (vierthöchsten 

Spielklasse) angehören dürfen. Ist der Landespokalsieger gleichzeitig Aufsteiger in die 3. Liga, so kann der 

zweite Endspielteilnehmer im Landesverbandspokal gemeldet werden. Diese spielen in geografisch 

zugeordneten Qualifikationsspielen die 16 Mannschaften für die erste Hauptrunde aus. An der ersten 

Hauptrunde nehmen 16 Mannschaften teil. Weiteres wird in den Durchführungsbestimmungen geregelt.  
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10) Der § 57 Spielordnung (SpO) wird wie folgt geändert: 

§ 57 Meisterschaften 

 

Im Zuständigkeitsbereich des DHB werden folgende Meisterschaften und Wettbewerbe im Hallenhandball 

ausgespielt: 

a) Deutsche Meisterschaft der Männer, 

b) Deutsche Meisterschaft der Frauen, 

c) Deutsche Pokalmeisterschaft der Männer, 

d) Deutsche Pokalmeisterschaft der Frauen, 

e) Deutsche Amateur-Pokalmeisterschaft der Männer, 

f e) Deutsche Meisterschaft der männlichen Jugend A, 

g f) Deutsche Meisterschaft der männlichen Jugend B, 

h g) Deutsche Meisterschaft der weiblichen Jugend A, 

i h) Deutsche Meisterschaft der weiblichen Jugend B, 

j i) sonstige Wettbewerbe im Jugendbereich. 

 

Hinweis: Der Deutsche Amateur Pokal wird in allen Ordnungen gestrichen. 

 

 
11) Der § 58 Spielordnung wird wie folgt geändert: 

§ 58  Deutsche Handball-Meister 
 

Die Meister der Bundesliga sind Deutscher Handball-Meister. 

Die Sieger des Endspiels um die Pokalmeisterschaft ist Deutscher Handball-Pokal-Meister. 

Der Sieger des Endspiels um die Deutsche Amateur-Pokalmeisterschaft ist Deutscher Handball-Amateur-Pokal-

Meister. 

Die Meister im Jugendbereich sind Deutsche Handball-Jugendmeister. 
 
 
12) Der § 69 Abs. 1 Buchst. h) Spielordnung (SpO) wird wie folgt hinzugefügt: 

§ 69 Ausleihe von Spieler*innen 

 

(1) Ein Verein der Bundesliga, der Zweiten Bundesliga und der Dritten Liga (Erstverein) darf einen Spieler/ eine 

Spielerin mit vertraglicher Bindung an einen anderen Verein (Zweitverein) zum Einsatz bis zur Dritten Liga - 

jedoch nicht in derselben Staffel - unter folgenden Voraussetzungen ausleihen: 

 

h) Die Anzahl der Ausleihe von lokal ausgebildeten Spielern (§ 34 Absatz 6), die am Tag der jeweiligen 

Ausleihanzeige das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ist innerhalb der Bundesligen Männer 

vor dem 01. April eines Spieljahres unbegrenzt möglich. 
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13) Der § 69 b Spielordnung (SpO) wird wie folgt hinzugefügt: 

§ 69 b Ausleihe von lokal ausgebildeten Spielern vor Vollendung des 23. Lebensjahres 

 

Ein Verein der Bundesligen Männer darf lokal ausgebildete Spieler mit vertraglicher Bindung an einen 

anderen Verein zum Einsatz in der Bundesliga oder Zweiten Bundesliga auch in der derselben Staffel 

ausleihen, der Spieler ist dann aber nur einmal für den Zweitverein während der Dauer der Ausleihe 

spielberechtigt. Voraussetzung ist, dass eine vertragliche Bindung mit dem ausleihenden Verein auch nach 

dem Ende der Ausleihe besteht.  

Über die Ausleihe ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Spieler und den beiden betroffenen 

Vereinen zu treffen. Die Ausleihe von Spielern zu einem anderen Verein stellt keinen Vereinswechsel dar. 

Die Rückkehr des Spielers nach Ablauf der Ausleihefrist zum ausleihenden Verein stellt ebenfalls keinen 

Vereinswechsel dar und ist nur vor dem 01. April in der folgenden Spielsaison möglich. 

 

 

B. Rechtsordnung 

1) Der § 3 Abs. 1 Buchst. f) Rechtsordnung (RO) wird wie folgt geändert: 

§ 3 Strafen, Geldbußen und Maßnahmen 

 

(1) Folgende Strafen können einzeln oder nebeneinander verhängt werden: 

f) Geldstrafe von 25,00 € bis zu 20.000,00 €, bei Dopingvergehen bis zu 100.000,00 € 

 

 
2) Der § 45 Abs. 4 Rechtsordnung (RO) wird wie folgt geändert: 

§ 45 Form und Zustellung der Entscheidungen der Spielleitenden Stellen und der Verwaltungsinstanzen 

 

(4) Der Bescheid ist an Betroffene (vgl. § 4) zuzustellen, wobei eine Übermittlung per Fax oder E-Mail 

ausreichend ist. Die Zustellung an eine natürliche Person kann auch durch Zustellung an den Verein, dem 

diese zum Zeitpunkt der Zustellung angehört, erfolgen; der Verein hat den Betroffenen unverzüglich zu 

informieren; der/die Betroffene hat die Zustellung an den Verein gegen sich gelten zu lassen. 

 

 
3) Der § 56 Abs. 8 und 9 Rechtsordnung (RO) werden wie folgt geändert: 

§ 56 Entscheidung 

 

(8) Eine Ausfertigung der Entscheidung ist den Beteiligten unverzüglich zuzustellen, wobei eine Übersendung 

per Fax oder E-Mail ausreichend ist; § 45 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 

(9) In erstinstanzlichen Verfahren betreffend den Spielbetrieb Dritte Liga und Bundesliga im 

Erwachsenenbereich vor der jeweils zuständigen Kammer des Bundessportgerichts soll eine Ausfertigung der 
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Entscheidung den Beteiligten innerhalb von zwei Wochen nach Verkündung oder im schriftlichen Verfahren 

innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der Beratung zugestellt werden. Eine Ausfertigung der 

Entscheidung mit den Urteilsgründen ist den Beteiligten von der jeweils zuständigen Kammer des 

Bundessportgerichts spätestens innerhalb von drei Wochen nach Verkündung oder im schriftlichen 

Verfahren innerhalb von drei Wochen nach Abschluss der Beratungen zuzustellen. Bei allen Zustellungen 

genügt eine Übersendung per Fax oder E-Mail; § 45 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 

 

 

C. Ligaordnung 

Der § 1 Abs. 4 Ligaordnung (LO) wird wie folgt hinzugefügt: 

§ 1 Allgemeines 

 

(4) Der DHB-Vorstand kann zu den in § 25 Abs. 1 RO aufgeführten Tatbeständen ergänzend weitere schaffen. 

Er kann auch die Unterschreitung der dort genannten Mindestgeldbußen festlegen oder von diesen 

absehen. 

 

 

 

D. Finanz- und Gebührenordnung (FGO) 

Die Finanz- und Gebührenordnung wird wie in der Anlage neu beschlossen. 

 

 

 

E. DHB-Zusatzbestimmungen zu den internationalen Handballregeln 

1) Regel 2:0 wird wie folgt geändert: 

Regel 2 Spielzeit, Schlusssignal, Time-out 

 

Jede Mannschaft hat pro Halbzeit (ausgenommen Verlängerungen) Anspruch auf ein Team-Time-out von einer 

Minute Länge (Erläuterung 3). 

 

Hinweis:  

IHF, Kontinentalverbände und nationale Verbände haben das Recht, für ihren Bereich abweichende Regelungen 

bezüglich der Anzahl der Team-Time-outs zu treffen, wobei jede Mannschaft pro Spiel (ausgenommen 

Verlängerungen) Anspruch auf drei Team-Time-outs von jeweils einer Minute hat aber pro Halbzeit nur 2 

möglich sind (s. Hinweis in Erläuterung 3). 
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Nur gültig für den Bereich des DHB: 

Die Landesv Verbände können für ihren Bereich (gesamter Bereich oder auf einzelne Spielklassen bezogen) 

die Nichtanwendung des Team-Time-out oder die Anzahl von drei Team-Time-Out gemäß vorgenanntem 

Hinweis beschließen. 

 

 
2) Regel 3:2 a) und der Hinweis werden wie folgt geändert: 

Regel 3 Der Ball 

Ab dem 01.07.2024 

 

Es werden Handbälle der folgenden beiden Kategorien unterschieden:  

a) Handbälle, die mit Harz gespielt werden Die einzelnen Mannschaftskategorien müssen folgende 

Ballgrößen, (d.h. Umfang und Gewicht verwenden):  

• 58-60 cm und 425-475 g (IHF-Größe 3) für Männer und männliche Jugend (16 Jahre und älter);  

• 54-56 cm und 325-375 g (IHF-Größe 2) für Frauen, weibliche Jugend (14 Jahre und älter) und 

männliche Jugend (12 bis 16 Jahre); 

Für den Bereich des DHB gestrichen: 50-52 cm und 290-330 g (IHF-Größe 1) für weibliche Jugend (8 

bis 14 Jahre) und männliche Jugend (8 bis 12 Jahre). 

 

Nur gültig für den Bereich des DHB: 

Im Spielbetrieb müssen Handbälle der Kategorie a) verwendet werden. 
• 50-52 cm und 290-330 g (IHF-Größe 1) für weibliche Jugend (10 bis 14 Jahre) und männliche Jugend (10 bis 

12 Jahre). 

46-48 cm und bis zu 260 g (IHF-Größe 0) für weibliche und männliche Jugend (8 bis 10 Jahre). 

Im Spielbetrieb aller dem DHB zugeordneten Spielklassen (inkl. der Qualifikationswettbewerbe zu diesen 

Ligen) sowie den Regionalligen der Landesverbände (Erwachsene und bis einschließlich C-Jugend im männ-

lichen Bereich und B-Jugend im weiblichen Bereich) muss die Nutzung eines Haftmittels gestattet sein. Die 

Landesverbände können für ihren Bereich in Einzelfällen (bspw. einzelne Mannschaften, jedoch nicht ganze 

Spielklassen) befristete Ausnahmen zulassen. Dies gilt nicht für die Qualifikationswettbewerbe für den Spiel-

betrieb des DHB.  

 

 

F. Einführung einer Jugend-Bundesliga B-Jugend 

1) Einführung JBLH weiblich B-Jugend 

 

Ab der Saison 2024/ 2025 wird die Jugendbundesliga der weiblichen B-Jugend eingeführt. 

Der Spielbetrieb beginnt bei der weiblichen B-Jugend mit 36 Mannschaften. 

 

Hinweis: 

Die Qualifikationsbestimmungen werden für den Bundesrat im Herbst seitens der Jugendspielkommission 

erarbeitet und dort zur Verabschiedung vorgelegt. 



 

 

10 

2) Einführung JBLH männlich B-Jugend 

 

Ab der Saison 2024/ 2025 wird die Jugendbundesliga der männlichen B-Jugend eingeführt. 

Der Spielbetrieb beginnt bei der männlichen B-Jugend mit 48 Mannschaften. 

 

Hinweis: 

Die Qualifikationsbestimmungen werden für den Bundesrat im Herbst seitens der Jugendspielkommission 

erarbeitet und dort zur Verabschiedung vorgelegt. 

 

 

 

Anlage: 
Finanz- und Gebührenordnung 
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Abschnitt A – Finanzordnung 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Finanzordnung regelt die grundsätzlichen Haushalts- und Finanzangelegenheiten des Deutschen 
Handballbundes e.V. 

 
 

§ 2 Vorstand Finanzen und Recht 

(1) Das Präsidium des DHB wählt gem. § 36a Abs. 1 Buchst. b) DHB-Satzung einen hauptamtlichen 
Vorstand Finanzen und Recht. Dieser ist für die ordnungsgemäße Abwicklung der Haushalts- und 
Finanzangelegenheiten verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere 

o die Aufstellung des Haushaltsplanes 
o der Vollzug der Haushalts- und Kassenführung 
o das Rechnungs- und Belegwesen 
o die Erstellung des Jahresabschlusses 
o Einsprüche gegen nicht haushaltsgedeckte Beschlussfassungen und Maßnahmen. 

(2) Zur Erledigung der Arbeiten stehen ihm hauptamtliche Mitarbeiter*innen zur Seite. 

Der Vorstand Finanzen und Recht ist befugt, hinsichtlich der formellen Abläufe Vorgaben für die 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen zu erstellen. 

 

§ 3 Verabschiedung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der 
Aufgaben des DHB im entsprechenden Haushaltsjahr voraussichtlich notwendig ist. 

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des entsprechenden 
Haushaltjahres. 

Allgemeines 

(1) Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein.  

(2) Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Der Haushaltsplan ermächtigt die Organe des DHB und die Geschäftsstelle im Rahmen ihrer   
Zuständigkeiten, Verpflichtungen einzugehen und die entsprechenden Ausgaben zu leisten. 

(4) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verpflichtungen weder begründet noch 
aufgegeben. 

(5) Die den Bereichen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind von ihnen sparsam und 
wirtschaftlich abzuwickeln. 
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Aufstellung des Haushaltsplans 

(1) Vollständigkeit 

Für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen. Dieser enthält alle Erträge und 
Aufwendungen, die sich aufgrund der geplanten Aktivitäten voraussichtlich ergeben. Der 
Haushaltsplan ist um eine mittelfristige Finanzplanung für die drei zwei darauffolgenden Jahre zu 
ergänzen. 

(2) Bruttoprinzip, Einzelveranschlagung 

Die Erträge und Aufwendungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. 
Die Erträge sind nach dem Entstehungsgrund, die Aufwendungen nach Zwecken getrennt zu 
erfassen. 

(3) Zweckbindung 

Zweckgebundene Erträge und die dazugehörigen Aufwendungen sind kenntlich zu machen. 

(4) Die einzelnen Mitglieder des Vorstands sind für die Einhaltung des vorgegebenen Haushalts- 
Budgets ihres Geschäftsbereichs verantwortlich. 

(5) Der Haushaltsplan ist gem. § 32 Abs. 1 Buchst. c) DHB-Satzung den Bundesratsmitgliedern 
vor Verabschiedung durch das Präsidium zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Nachtragshaushalt 

Sollten sich  im  laufenden Haushaltsjahr Sachverhalte  ergeben,  die  das  Ergebnis des  
Haushaltsplanes  wesentlich beeinflussen, so ist erforderlichenfalls ein Nachtragshaushaltsplan zu 
erstellen. 

 

§ 4 Abwicklung des Haushaltsplans 

(1) Forderungen sind rechtzeitig und vollständig geltend zu machen. 

(2) Verbindlichkeiten dürfen nur für die im Haushaltsplan geplanten Zwecke und nur soweit und nicht 
eher eingegangen werden, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind. 

(3) Der Vorstand Finanzen und Recht hat vierteljährlich einen Status über den Stand des 
Haushalsjahres zu erstellen (Plan-Ist-Vergleich) und dem Vorstand, den Präsidiumsmitgliedern und 
den Revisoren vorzulegen. 

(4) Weitergehendes ist in der vom Präsidium beschlossenen Geschäftsordnung des Vorstands 
geregelt. 

 

§ 5 Zahlung und Buchführung 

(1) Zahlungen 

Einnahmen und Ausgaben dürfen von der Buchhaltung nur auf schriftliche Anordnung des nach 
dem Haushaltsplan zuständigen Sachbereichs angenommen, ausgezahlt und endgültig gebucht 
werden. Jede Einnahme und Ausgabe ist durch einen prüfungsfähigen Beleg nachzuweisen. Der 
Zahlungsverkehr ist möglichst unbar abzuwickeln. 
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Die sachliche und rechnerische Zeichnungsbefugnis bzw. Anordnungsbefugnis ist für die 
Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle in einer Dienstanweisung zu regeln. 

(2) Buchführung 

Alle Buchungen sind nach der Zeitfolge und nach der im Haushaltsplan oder sonst vorgegebenen 
Ordnung zu erfassen. Die Buchungen und übrigen Aufzeichnungen müssen zeitnah, vollständig, 
richtig, klar, übersichtlich und nachprüfbar sein. 

(3) Buchungen nach Haushaltsjahren 

Erträge und Aufwendungen sind –solange ein Abschluss für das betroffene Jahr noch nicht 
vorliegt- in das Jahr zu buchen, in dem sie wirtschaftlich entstanden sind. Einnahmen und 
Ausgaben sind grundsätzlich im Jahr des Geldflusses der wirtschaftlichen Verursachung zu 
buchen. 

(4) Kassensicherheit 

Wer Anordnungen im Sinne des Absatzes 1 erteilt oder dabei verantwortlich mitwirkt, darf an 
Zahlungen oder Buchungen nicht beteiligt sein. 
Davon ausgenommen sind der Vorstandsvorsitzende und der Vorstand Finanzen und Recht. 

(5) Die Barkasse, die Belege und die zu verwahrenden Wertgegenstände sind sicher aufzubewahren. 
Die Aufbewahrungsfristen für Bücher, Aufzeichnungen, Jahresabschluss, Rechnungen usw. 
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

§ 6 Rechnungsabschluss und Verwendung der Restmittel 

(1) Der Rechnungsabschluss ist in Form eines Geschäftsberichtes zu erstellen und umfasst 

o eine Übersicht über die Organe 

o einen Lagebericht (Geschäftsverlauf, Vermögens- und Finanzlage, Investitionen, 
Mitgliederentwicklung, Mitarbeiter*innen, Ausblick) 

o eine von einem/einer Steuerberater*in auf der Grundlage des HGB erstelle Bilanz nebst Gewinn- 
und Verlustrechnung 

o Erläuterungen zur Bilanz 
o Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
o eine Auswertung auf die Funktionsbereiche 
o einen Stellenplan 

(2) Der Geschäftsbericht ist grundsätzlich bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres 
fertigzustellen. Das Präsidium entscheidet endgültig über die Verwendung der Restmittel bzw. 
Deckung von Fehlbeträgen im Rahmen der Verabschiedung des Jahresabschlusses. 

 

§ 7 Zuständigkeiten 

(1) Die Organe des DHB sind im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Zuständigkeit ermächtigt, auf der 
Grundlage des jeweils geltenden Haushaltsplans Verwendungs- und Verpflichtungsbeschlüsse zu 
fassen. Die Zuständigkeiten sind in der Satzung geregelt: 
Dem DHB-Vorstand obliegt die Führung und Kontrolle der laufenden Geschäfte (s. a. § 36b DHB- 
Satzung).  
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(2) Zur Sicherstellung der Tagesarbeit wird der Vorstand im Sinne von § 26 BGB ermächtigt, 
begrenzte Befugnisse auf einzelne Mitglieder des Vorstands oder Mitarbeiter*innen der 
Geschäftsstelle zu übertragen. Diese Übertragung bedarf der Schriftform. 

(3) Veränderung von Ansprüchen 

a) Über die Stundung von Ansprüchen entscheidet bei Beträgen im Einzelfall 

o von bis zu 5.000 € der Vorstand Finanzen und Recht 
o von bis zu 20.000 € der Vorstandsvorsitzende 
o über 20.000 € der Vorstand 

(3) Es sind Stundungszinsen gem. analog § 238 234 i.V.m. § 283 Abgabenordnung i.H.v. 0,5 % für jeden 
vollendeten Monat festzusetzen. 

b) Über den Erlass von Ansprüchen entscheidet bei Beträgen im Einzelfall 

o von bis zu 50.000 € der Vorstand 
o über 50.000 € das Präsidium 

(4) Verfügungsberechtigt über die Konten des DHB sind jeweils zu zweit 

o die Mitglieder des Vorstandes im Sinne von § 26 BGB 
o der Präsident 
o die für die Buchhaltung und Zahlungsverkehr zuständigen Mitarbeiter*innen der 

Geschäftsstelle (diese habe jedoch die Liste der zur Zahlung anstehenden Beträge vorher von 
einem Vorstandsmitglied i.S.v. § 26 BGB freizeichnen zu lassen). 

(5) Verfügungsberechtigt über die Barkasse sind die Mitarbeiter*innen der Buchhaltung. 

 

§ 8 Gestrichen 

 
Abschnitt B – Gebührenordnung 

§ 9 Geltungsbereich 

Die Gebührenordnung regelt die Einzelheiten im Zusammenhangmit den von den Mitgliedern und 
seinen Untergliederungen an den DHB zu zahlenden Beiträgen und Gebühren. 

 

§ 10 Mitgliedsbeiträge und vertraglich vereinbarte Leistungen 

(1) Gem. § 12 Abs. 1 d) der Satzung sind die Mitglieder verpflichtet, dem DHB einen Mitgliedsbeitrag 
zu zahlen. 

(2) Die Festlegung der Höhe und der Berechnungsgrundlage der Beiträge der Regional- und 
Landesverbände Mitglieder gem. § 6 Abs. 2a) der Satzung erfolgt jeweils im Zusammenhang mit 
dem Beschluss des Haushaltsplanes durch den Bundesrat. 
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Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils zur Hälfte am 01.03. und 01.08. eines Jahres zur Zahlung fällig. 

Im Falle des Zahlungsverzuges ist der fällige Betrag mit 10 % p.a. zu verzinsen. 

(3) Die Höhe und Fälligkeiten der mit den Ligaverbänden vertraglich vereinbarten Leistungen werden 
in den entsprechenden Grundlagenverträgen, die vom Bundesrat zu genehmigen sind, festgelegt. 

 

§ 11 Gebühren1 

Der DHB erhebt von seinen Mitgliedsverbänden und deren Untergliederungen folgende Gebühren: 

(1) Bearbeitungsgebühren bei Anforderung von Transferzertifikaten bei Wechsel aus dem Ausland 
nach Deutschland 

1. In die Bundesliga         500€ 

2. Unterhalb der Bundesliga 

o Vertragsspieler*innen nach Deutschland als Vertragsspieler*in   250€ 
o Vertragsspieler*innen nach Deutschland als Nicht- Vertragsspieler*in  250€ 
o Nicht-Vertragsspieler*innen nach Deutschland als Vertragsspieler*in  250€ 
o Nicht-Vertragsspieler*innen nach Deutschland als Nicht- Vertragsspieler*in   75€ 

3. Wechsel ins Ausland 

Bei Wechsel ins Ausland erhebt die IHF Gebühren entsprechend ihrem Reglement für 
Verbandswechsel 

4. Jugendliche gebührenfrei 

(2) Gebühren und Abgaben im Spielverkehr 

2.1   Genehmigung des intern. Spielverkehrs (ausgenommen Jugendspiele)   25€ 

 

(2) Ehrungen 

Anträge auf Verleihung der 

2.1   Ehrennadel in Bronze        50€ 
2.2   Ehrennadel in Silber         75€ 
2.3   Ehrennadel in Gold         125€ 
2.4   Ehrenplakette         75€ 

(3) Rechtsbehelfsgebühren und Auslagenvorschüsse 

3.1   Antrag oder Einspruch beim Bundessportgericht     500€ 
3.2   Auslagenvorschuss beim Bundessportgericht      400€ 
3.3   Revision geg. ein Urteil des Bundessportgerichts beim Bundesgericht              1.000€ 
3.4   Antrag oder sonstige Revision beim Bundesgericht     500€ 

 
1 ggf. zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von zzt. 7 bzw. 19%. 



 
 

   Seite 7 von 9 

 

3.5   Auslagenvorschuss beim Bundesgericht      400€ 
3.6   Eintritt in ein lfd. Verfahren beim Bundesgericht o. Bundessportgericht   500€ 
3.7   Verwaltungskostenpauschale für Verfahren f. die Veröffentlichung einer Entscheidung 130€ 

des Bundesgerichts o. des Bundessportgerichts 
3.8   gebührenpflichtige Beschwerde beim Bundessportgericht    125€ 
3.9   gebührenpflichtige Beschwerde beim Bundesgericht     250€ 

(4) Sonstige Gebühren 

4.1   für ein Gnadengesuch        250€ 
4.2   Mahngebühr         5€ 
4.3   Verlängerung der A-Trainerlizenz       40€ 
4.4   Antragsgebühr für Spielervermittlerlizenzierung                  2.500€ 

 

§ 12 Mahnverfahren gegenüber Vereinen 

(1) Alle in der Gebührenordnung aufgeführten Abgaben der Vereine sind einen Monat nach 
Rechnungsstellung zu zahlen. 

(2) Werden Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllt, mahnt der/ die für die Abwicklung der 
Kassengeschäfte Zuständige den  Säumigen auslagenpflichtig  unter Setzung einer Zahlungsfrist 
von einer Woche unter Hinweis auf mögliche Sperren. Die zuständige Spielleitende Stelle für die 
höchstklassige Erwachsenenmannschaft des Vereins ist zu informieren. 

(3) Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb dieser Frist, sperrt die Spielleitende Stelle die höchstklassige 
Erwachsenenmannschaft des Vereins. Spielen Männer und Frauen in gleich hohen Spielklassen, 
kann der Verein bestimmen, für welche Mannschaft die Sperre ausgesprochen werden soll. Übt der 
Verein das Wahlrecht nicht aus, bestimmt der für die Kassengeschäfte Zuständige die 
Mannschaft, welche gesperrt werden soll. Die Sperre kann auf einzelne Spieler*innen mit 
einem Mindestalter von 18 Jahren für einen Einsatz in allen Mannschaften des Vereins 
beschränkt werden. Die Spielleitende Stelle unterrichtet von dem Eintritt der Sperre den 
Zahlungspflichtigen und die sonst betroffenen Vereine. Mit Eingang des Betrages erlischt die Sperre. 

(4) Bei der Verhängung einer Geldstrafe oder Geldbuße oder Auferlegung von Auslagen gegen eine 
Einzelperson haftet der Verein oder der Verband oder dessen Untergliederung, dem der 
Betroffene angehört oder für den er gehandelt oder etwas versäumt hat, für jenen ohne Rücksicht 
auf ein etwaiges Mitverschulden. 

 

Abschnitt C – Richtlinien für die Erstattung von Reisekosten, sonstigen Kosten 
und Pauschalen 

§ 13 Geltungsbereich 

Die Richtlinien für die Erstattung von Reisekosten, sonstigen Kosten und Pauschalen regeln die 
Erstattung von Auslagen und Pauschalen für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*innen des DHB 
sowie der Personen, die in dessen Auftrag tätig sind. 
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§ 14 Grundsätze 

(1) Insbesondere folgende Kosten können erstattet werden: 

o Fahrtkosten 
o Verpflegungsmehraufwand 
o Übernachtungskosten 
o Sonstige notwendige Kosten 
o Spielleitungsentschädigungen 

(2) Die erstattungsfähigen Kosten sind möglichst zeitnah abzurechnen. 

(3) Bei Bundestagen übernimmt der DHB die Reisekosten für alle Mitglieder nach § 20 der Satzung 
mit Ausnahme der Delegierten der Mitgliedverbände, deren Kosten von den Entsendern zu tragen 
sind (§ 30 der Satzung). 

(4) Dienstlich erworbene Meilen- bzw. Bonuspunkte dürfen privat genutzt werden. 

(5) Es gelten grundsätzlich die einkommenssteuergesetzlichen Regelungen zur steuerfreien 
Erstattungen von Reisekosten. 

 

§ 15 Fahrtkosten 

(1) Grundsätzlich ist das unter wirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen effizienteste 
Verkehrsmittel zu nutzen. 

(2) Bei Nutzung eines PKW werden 0,30 € wird der steuerliche Erstattungssatz pro gefahrenem km 
erstattet. Für jede mitgenommene Person erhöht sich dieser Satz um 0,02 € pro km. 

(3) Bei Nutzung der Deutschen Bahn werden gegen Vorlage der Fahrkarte grundsätzlich erstattet 

o bei einer Fahrtstrecke bis 300 km einfache Entfernung die Kosten (2) Klasse 
o bei einer Fahrstrecke über 300 km einfache Entfernung die Kosten (1) Klasse.  

Sparpreise der Deutschen Bahn sind grundsätzlich zu nutzen. 

(4) Die Kosten für eine BahnCard (2. Klasse) werden im Einzelfall gegen Nachweis übernommen, 
sobald eine konkrete Berechnung der Kosten für Fahrten mit der Deutschen Bahn AG ausweist, 
dass die Gesamtkosten für nach dieser Ordnung erstattungsfähige Fahrten bei Nutzung einer 
BahnCard unter Einrechnung deren Kosten niedriger sind als ohne BahnCard. Der Einsatz der 
BahnCard ist unter dem Grundsatz des sparsamen Mitteleinsatzes auf Sinnhaftigkeit laufend zu 
prüfen. Für hauptamtliche Mitarbeiter*innen und die Präsidiumsmitglieder können 
abweichende Vorgaben getroffen werden. 

(5) Die Kosten für die Nutzung eines Flugzeuges werden gegen Nachweis übernommen, sofern sie 
verhältnismäßig und wirtschaftlicher als die beiden vorgenannten Verkehrsmittel sind. 

(6) Sonstige Fahrkosten wie z.B. Straßenbahn, Bus, Taxi, Zuschläge, Parkgebühren, Gepäcktransport 
u.ä., werden gegen Vorlage der Belege erstattet, sofern sie für die Durchführung der Reise 
notwendig sind. 
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§ 16 Verpflegungsmehraufwand 

(1) Bei Reisen für den DHB im In- und Ausland werden neben den Fahrt- und Nebenkosten 
Verpflegungsmehraufwand als Tagegeld unter Berücksichtigung der häuslichen Ersparnis 
erstattet. Dies gilt nicht für Maßnahmen der Nationalmannschaften. 

(2) Der Verpflegungsmehraufwand kann entsprechend der gesetzlichen Regelung beträgt 

a) bei einer eintägigen Reise von mehr als acht Stunden  12,00 € 

b) bei einer mehrtägigen Reise 

o für den An- und Abreisetag (ohne Zeitvorgabe) je  12,00 € 
o für jeden Zwischentag (24 Stunden)   24,00 € 

abgerechnet werden. 

Wird bei Dienstreisen unentgeltlich Verpflegung gewährt, wird der Verpflegungsmehraufwand 
gekürzt und zwar entsprechend der gesetzlichen Regelung: 

o bei frei gewährtem Frühstück um 20 % (4,80 €) 
o bei frei gewährtem Mittagessen um 40 % (9,60 €) 
o bei frei gewährtem Abendessen um 40 % (9,60 €) 

 

§ 17 Übernachtungsgeld 

Sofern notwendig, wird ohne Nachweis ein Übernachtungsgeld von 20 €/Nacht erstattet. Sind die 
tatsächlichen Übernachtungskosten höher als das Übernachtungsgeld, werden diese, sofern sie 
angemessen sind, gegen Vorlage der Originalrechnung erstattet. 

 

§ 18 Sonstige notwendige Kosten 

(1) Die für die Durchführung einer ehren- oder hauptamtlichen Tätigkeit notwendigen sonstigen 
Auslagen (z.B. Telefonkosten, Büromaterial, Porto u.ä.) werden gegen Vorlage entsprechender 
Belege in angemessener Höhe erstattet. 

Hiervon ausgenommen ist grundsätzlich Anlagevermögen (z.B. Büroeinrichtung wie Möbel, 
Computer, Drucker, Software usw.). 

(2) Für regelmäßig wiederkehrende laufende Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit kann im Einzelfall 
eine angemessene Pauschale gezahlt werden, welche gesondert durch den DHB-Vorstand 
festgelegt werden kann. Für die Versteuerung der Pauschale ist der Empfänger/ die Empfängerin 
selbst verantwortlich. 

 

§ 19 Spielleitungsentschädigung für Schiedsrichter*innen /Schiedsrichtercoaches 

Spielleitungsentschädigungen für Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*innen, Sekretär*innen und 
sonstige Delegierte werden in den jeweiligen Durchführungsbestimmungen geregelt. 
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Amtliche Bekanntmachung gemäß § 50 DHB-Satzung 

A. Beschluss zur Aufnahme des HV Nordrhein e.V. als Mitglied des DHB  

B. Bundesratsbeschluss zur Änderung der DHB-Spielordnung 

C. Bundesratsbeschluss zur Änderung der DHB-Rechtsordnung 

D. Bundesratsbeschluss zu den Bestimmungen der Qualifikationswettbewerbe für die JBLH 

 

  
Der DHB-Bundesrat hat in seiner Sitzung am 29.10.2023 in Frankfurt a. M. nach Feststellung der 
Beschlussfähigkeit folgende Anträge mit den satzungsgemäß notwendigen Mehrheiten beschlossen, die hiermit 
gemäß § 50 DHB-Satzung veröffentlicht werden. Die Beschlüsse zu den DHB-Ordnungen treten mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft, es sei denn, es ist ein anderes Datum genannt. 
 
Die Beschlüsse haben folgenden Wortlaut unter Kenntlichmachung der Änderungen  
(Text rot durchgestrichen = Textstreichung; Text blau unterstrichen = Texteinfügung): 

 

 
A. Beschluss Aufnahme des HV Nordrhein e.V. als Mitglied des DHB 

Der Landesverband Handballverband Nordrhein e.V. wird als neues Mitglied gem. § 6 Abs. 2 a) DHB-Satzung im 

Deutschen Handballbund e.V. aufgenommen. 

 

 
B. Spielordnung 
 

Der § 45 Abs. 6 Spielordnung (SpO) wird für die Saison 2024/2025 wie folgt geändert: 

§ 45 Pokalmeisterschaftsspiele 

 
(6) Für die Saison 2024/2025 gilt: Bei den Frauen beginnt die 1. DHB-Pokalrunde mit 24 Mannschaften. Diese 

setzen sich zusammen aus zehn Mannschaften der Bundesliga, zehn Mannschaften der Zweiten 
Bundesliga und vier Mannschaften aus den Landesverbände. Ab der 2. Pokalrunde nehmen die vier 
Mannschaften der Bundesliga teil, die sich für die europäischen Wettbewerbe des Spieljahres 2024/2025 
qualifiziert haben. Einzelheiten regelt die HBF. 

 Deutscher Handballbund e.V.  • Strobelallee 56 • 44139 Dortmund 

 

 

 

 

 

 

 

An die 

Mitglieder des DHB-Bundesrats,  

Geschäftsstellen der Mitglieder, 

DHB-Gremien. 

 

- Per E-Mail -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanie Prell 
Justiziarin 
Leiterin Recht und Spielbetrieb 
 
T +49 231 911 91 – 49 
E melanie.prell@dhb.de 
 
 
Dortmund, 30. Oktober 2023 
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C. Rechtsordnung 

Der § 58 Abs. 1 Rechtsordnung (RO) wird wie folgt geändert: 

§ 58 Einstellung des Verfahrens 

 
(1) Ein Verfahren kann insoweit eingestellt werden, als Gegenstand des Verfahrens auch die Wertung eines 

Spiels ist und sich herausstellt, dass die Wertung keine spieltechnischen Folgen nach sich zieht oder nicht 
mehr ziehen kann und sonstige Nachteile für einen Beteiligten nicht ersichtlich sind. Das Verfahren ist 
einzustellen, wenn die Beteiligten die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklären. 

 

 

D. Beschluss Bestimmungen der Qualifikationswettbewerbe für die Jugendbundesliga (JBLH) 

1) Qualifikation JBLH mB-Jugend 2024 (für die Saison 24/25) 

 

Für die JBLH der mB-Jugend in der Saison 24/25 sind automatisch qualifiziert: 

 

Meister und Vizemeister der folgenden Bereiche: 

Hamburg/Schleswig-Holstein 

Westfalen 

Nordrhein 

Rheinhessen/Rheinland/Pfalz/Saar 

Hessen 

Bayern 

 

Meister, Vizemeister und Drittplatzierter der folgenden Bereiche: 

Baden-Württemberg 

Niedersachsen-Bremen 

 
Meister, Vizemeister, Dritt- und Viertplatzierter des folgenden Bereichs: 

Regionalliga Nordost, gebildet von den LV der OL-Bereiche  

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern 

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen 

Falls eine der vorgenannten Mannschaften auf das Recht zur Teilnahme verzichtet, kann 

maximal die nächstplatzierte Mannschaft nachrücken. Andernfalls geht der Platz in das 

auszuspielende Kontingent der bundesweiten Endrunde. 

 

22 Mannschaften 

Je OL-Bereich eine weitere Mannschaft 10 Mannschaften 

 

Qualifikation in den fünf Qualifikationsbereichen mit folgender Anzahl an Mannschaften, die 

sich qualifizieren: 

QB1: 2 | QB2: 2 | QB3: 3 | QB4: 2 | QB5: 3 

 

12 Mannschaften 
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Bundesweite Endrunde, die Qualifikationsbereiche stellen folgende Kontingente, gespielt wird 

in 2 Gruppen, Je Gruppe qualifizieren sich 2 Mannschaften: 

QB1: 2 | QB2: 2 | QB3: 3 | QB4: 2 | QB5: 3 

 

4 Mannschaften 

 

Die näheren Einzelheiten werden in den Durchführungsbestimmungen geregelt. 

 

Information: Qualifikationsbereiche 

Qualifikationsbereich  

1 Hamburg / Schleswig-Holstein / Ostsee-Spree 

2 Niedersachsen/Bremen / Mitteldeutscher HV 

3 Westfalen / Nordrhein 

4 Hessen / Rheinland-Pfalz/Saar 

5 Baden-Württemberg / Bayern 

 

 
2) Qualifikation JBLH wB-Jugend 2024 (für die Saison 24/25) 

 

Für die JBLH der wB-Jugend in der Saison 24/25 sind automatisch qualifiziert: 

Meister und Vizemeister der folgenden Bereiche: 

 

Hamburg/Schleswig-Holstein 

Westfalen 

Nordrhein 

Rheinhessen/Rheinland/Pfalz/Saar 

Hessen 

Bayern 

Baden-Württemberg 

Niedersachsen-Bremen 

 

Meister, Vizemeister, Dritt- und Viertplatzierter des folgenden Bereichs: 

Regionalliga Nordost, gebildet von den LV der OL-Bereiche 

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern 

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen 

 

Falls eine der vorgenannten Mannschaften auf das Recht zur Teilnahme verzichtet, kann 

maximal die nächstplatzierte Mannschaft nachrücken. Andernfalls geht der Platz in das 

auszuspielende Kontingent der bundesweiten Endrunde. 

 

20 Mannschaften 

Qualifikation in den fünf Qualifikationsbereichen mit folgender Anzahl an Mannschaften, die 

sich qualifizieren: 

 

QB1: 1 | QB2: 2 | QB3: 2 | QB4: 1 | QB5: 2 

8 Mannschaften 
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Bundesweite Endrunde, die Qualifikationsbereiche stellen folgende Kontingente, gespielt 

wird in 2 Gruppen, Je Gruppe qualifizieren sich 4 Mannschaften 

 

QB1: 2 | QB2: 2 | QB3: 3 | QB4: 2 | QB5: 3 

 

8 Mannschaften 

 

Die näheren Einzelheiten werden in den Durchführungsbestimmungen geregelt. 

 

Information: Qualifikationsbereiche 

Qualifikationsbereich  

1 Hamburg / Schleswig-Holstein / Ostsee-Spree 

2 Niedersachsen/Bremen / Mitteldeutscher HV 

3 Westfalen / Nordrhein 

4 Hessen / Rheinland-Pfalz/Saar 

5 Baden-Württemberg / Bayern 

 
 

3) Qualifikation JBLH mA-Jugend 2024 (für die Saison 24/25) 

 

 

 

Anzahl der 

Mannschaften, 

die sich für die 

Erste Liga JBLH 

qualifizieren 

Anzahl der 

Mannschaften, 

die sich für die 

Zweite Liga JBLH 

qualifizieren 

Automatische Qualifikation 

Für die erste Liga der JBLH der mA-Jugend in der Saison 24/25 sind 

automatisch qualifiziert: 

Plätze 1 bis 5 der Meisterrunden I und II aus der Saison 23/24 

10 

Mannschaften 
 

Für die zweite Liga der JBLH der mA-Jugend in der Saison 24/25 sind 

automatisch qualifiziert: 

Die Dritt- und Viertplatzierten der Pokalrunde der mA-Jugend 23/24 

 8 Mannschaften 

Qualifikationsrunden 

 Teilnehmer   

Qualifikationsrunde 1: 

Für die erste Liga der JBLH der 

mA-Jugend qualifizieren sich über 

eine Qualifikationsrunde 1 vier 

Mannschaften 

 

- Plätze 6, 7 und 8 der Meisterrunden 

I und II der Saison 23/24 (6 Mann-

schaften)  

- 4 Mannschaften der Pokalrunde 
(F4) der mA-Jugend in der Saison 
23/24 

4 Mannschaften  

Qualifikationsrunde 2: 

Für die erste Liga der JBLH der 

mA-Jugend qualifizieren sich über 

eine Qualifikationsrunde 2 

- 6 Mannschaften aus Qualifikations-
runde 1 

- 4 Mannschaften aus der Pokal-
runde 23/24 (Verlierer der Viertelfi-
nals) 

6 Mannschaften 6 Mannschaften 
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insgesamt 6 Mannschaften, für 

die zweite Liga der JBLH der mA-

Jugend qualifizieren sich 

insgesamt 6 Mannschaften aus 

dieser Runde 

- 2 Mannschaften der DM der mB-Ju-
gend 24 (je nach bereits erfolgter 
Qualifikation des Vereins aus dem 
VF, HF, F) 

Qualifikationsrunde 3: 

An dieser Runde nehmen teil 

max. 12 Mannschaften teil: 

 

 

- Viertelfinalisten der DM der mB-Ju-

gend 24  

- 4 Mannschaften aus einer Runde 
der OL-Bereiche (Kontingente ana-
log zu § 38 Abs. 4 SpO, gespielt wird 
in 2 Gruppen) 

--- --- 

Qualifikationsrunde 4: 

Für die zweite Liga der JBLH der 

mA-Jugend qualifizieren sich 

insgesamt 6 Mannschaften aus 

dieser Runde. 

- Die Plätze 5 und 6 der Pokalrunde 

der mA-Jugend 23/24 (8 Mann-

schaften) 

- Vier Mannschaften aus der Qualifi-
kationsrunde 3 

 6 Mannschaften 

 

Die näheren Einzelheiten, insbesondere auch zu Nachrückern für die einzelnen Qualifikationsrunden werden in 

den Durchführungsbestimmungen geregelt. Grundsätzlich gilt, dass bei einer Ausspielung einer Runde in 

mehreren Gruppen die Aufstiegsberechtigung gleichrangig nach den besten Platzierungen ist. 
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HAFTMITTELVERWENDUNG IM DEUTSCHEN HANDBALL 

Informationen und Handlungsempfehlungen zur Einführung eines Spielbetriebs unter 

der verpflichtenden Verwendung von Haftmittel 
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1. Allgemeines 
Die Idee, Handball ohne Haftmittel zu spielen, ist grundsätzlich gut. Bisheriger Ansatz ist, die 

Ballgrößen anzupassen und so die durch den Verzicht auf Haftmittel fehlende Griffigkeit zu 

kompensieren. Durch eine reine Verkleinerung der Ballgröße verändert sich jedoch nachweislich das 

Spiel. Daher ist, zumindest im Leistungssport, ein Einsatz eines kleineren Balls aktuell nicht denkbar. 

Selbst im Amateursport stellt sich die Frage, ob sich Ballgrößen mit geringerem Umfang durchsetzen 

werden, statt Haftmittel zu nutzen. Grundsätzlich ist im Amateurbereich durch die Umsetzung der 

offiziellen IHF-Regeln das Spielen eines kleineren Balls möglich, und damit wäre ein Verzicht auf 

Haftmittel theoretisch denkbar.  

 

2. Wieso muss die Nutzung von Haftmittel in gewissen Spiel- und Altersklassen 

verpflichtend sein? 
Diverse Tests in unterschiedlichen (Nachwuchs-)Mannschaften zeigen, dass spezielle 

Bewegungsabläufe des leistungsorientierten Handballs - aber auch Grundlagen - nur unter 

Anwendung von Haftmittel professionell umgesetzt werden können.  

Innerhalb der europäischen Nationalverbände gibt es eine einheitliche Meinung, dass das Spielen 

ohne Haftmittel im leistungsorientierten Handball mittelfristig nicht sinnvoll ist.  

Unter anderem beim Test eines Handballs mit geringerem Umfang im Rahmen einer U18-

Weltmeisterschaft des weiblichen Nachwuchsbereichs (ohne die Nutzung von Haftmittel) wurden 

verschiedene Defizite in der Spielweise der Spielerinnen festgestellt.  

In erster Linie unabhängig von Geschlecht und Alter der Spieler*innen sind die Bundestrainer*innen 

des DHB der Meinung, dass leistungsorientierter Handball daher in Training und Wettkampf 

ausschließlich unter Anwendung von Haftmittel ermöglicht werden kann und dies insbesondere für 

die Talententwicklung unverzichtbar ist.  

Besonders Spieler*innen auf der Außen- und Kreisläuferposition seien in ihrer Spielweise 

beeinträchtigt, sofern sie kein Haftmittel nutzen. Jedoch wirkt sich ein Haftmittelverbot auf das 

gesamte Spiel aus. Folgende Bewegungsabläufe seien vorwiegend beeinträchtigt:  

 Pass-, Wurf- und Fangqualität 

 Pass- und Wurfgeschwindigkeit 

 Kreuzbewegungen 

 Überzieher und Täuschungen 

 Dreher 

Eine unregelmäßige Nutzung von Haftmittel stört zudem den Entwicklungs- und Lernprozess in einer 

handballerischen Ausbildung. Eine Umstellung erfordert eine kurzfristige Umschulung gewohnter 

Bewegungsabläufe, um die Spielweise entsprechend anzupassen.  

Der DHB empfiehlt aus diesen Gründen zwingend die Einführung einer Regelung zur verpflichtenden 

Haftmittelnutzung im Spielbetrieb von weiblichen und männlichen Mannschaften mindestens ab der 

höchsten Spielklasse eines Landesverbands ab der C-Jugend im männlichen und B-Jugend im 

weiblichen Bereich. Eine Einführung einer entsprechenden Regelung in niedrigeren Spielklassen ist 

dem Landesverband freigestellt.  

Zudem führt der DHB eine Regelung zur verpflichtenden Haftmittelnutzung in allen DHB-

Wettbewerben und dazugehörigen Qualifikationen ein.  
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Zur Umsetzung wird nachstehende Beschlussvorlage in den DHB-Bundesrat eingebracht. 

Beschlussvorlage:  

Der Bundesrat beschließt, Regel 3:2 b) der DHB-Zusatzbestimmungen zu den IHF-

Handballregeln wie folgt zu ergänzen:  

Im Spielbetrieb aller dem DHB zugeordneten Ligen (inkl. der Qualifikationswettbewerbe zu 

diesen Ligen) sowie den Regionalligen der Landesverbände (Erwachsene und bis einschließlich 

der C-Jugend im männlichen und B-Jugend im weiblichen Bereich) muss die Nutzung eines 

Haftmittels gestattet sein. 

Die Haftmittelnutzung hinterlässt Gebrauchsspuren, welche durch Reinigungsmethoden in großen 

Teilen beseitigt werden können.  

Zur Erstellung der folgenden Handlungsempfehlungen in Bezug auf eine effiziente Reinigung hat der 

DHB mit folgenden Unternehmen und Vereinen zusammengearbeitet: Alfred Kärcher SE & Co. KG, 

Kipp GmbH, Sportbodenbau Möller GmbH, Alsco Berufskleidungs-Service GmbH, Bergischer HC 

Marketing GmbH, TuS Bommern 1879 e.V. 

 

3. Zustandekommen einer Verschmutzung durch Haftmittelnutzung  
Durch die Verteilung eines Haftmittels, insbesondere an Händen und Bällen, vermischen sich 

Schmutzpartikel aus der Luft bzw. auf Oberflächen mit dem Haftmittel. Diese Mischung hinterlässt 

nach dem Trainings- und Spielbetrieb Rückstände.  

In welchem Umfang diese Rückstände entstehen und wie hartnäckig sie zurückbleiben, ist von den 

individuellen Gegebenheiten der Sporthalle abhängig: 

 die allgemeine Staubbildung und Sauberkeit in einer Sporthalle sind Auslöser einer 

anschließenden Verschmutzung 

 sind in einer Halle viel Staub oder sonstige Schmutzpartikel in der Luft bzw. auf Oberflächen 

vorhanden, ist das Ausmaß der Verschmutzung entsprechend größer 

 insbesondere die vorherrschende Luftfeuchtigkeit, Lichteinstrahlung und Temperatur in einer 

Sporthalle sind dafür verantwortlich, wie gefestigt sich eine Verschmutzung ablagert 

 … 

 

4. Faktoren, die ein effizientes Reinigungsergebnis beeinflussen 
Ein perfektes Reinigungsergebnis ist in jedem Fall individuell zu erzielen. Es muss ein Herantasten an 

die vorherrschenden Gegebenheiten erfolgen. Mehrere ausschlaggebende Aspekte müssen dazu 

aufeinander abgestimmt werden: 

 das Reinigungsmittel unter Berücksichtigung des entsprechenden Mischverhältnisses (der 

pH-Wert der Anwendungslösung ist entscheidend) 

 die Einwirkzeit des Reinigungsmittels 

 der Einsatz von Reinigungsmaschinen inkl. geeigneter Pads sowie Reinigungshilfsmitteln 

(bspw. Wischmopp, Kunststoffspachtel) 

 die Reinigungsfrequenz 

 … 



 
 

Seite 4 von 9 

 

 

5. Reinigungsempfehlungen und Vorgehensweisen  
Die nachstehenden Empfehlungen beruhen auf allgemeinen Erfahrungen in der Praxis und 

entsprechen dem neuesten Stand der Reinigungstechnik, soweit er uns zum Zeitpunkt der Herausgabe 

(Juni 2023) bekannt war. Im Einzelfall wird jedoch für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und 

Anwendbarkeit keine Haftung übernommen. Es sind insbesondere die individuelle Pflegeanleitung des 

zu reinigenden Gegenstands sowie die Sicherheitshinweise des Reinigungsmittels zu berücksichtigen. 

Es wird empfohlen, nach jedem Spiel bzw. Training zu reinigen, in dem Haftmittel verwendet wurde 

(bzw. am Ende eines Spiel- oder Trainingstags). Je schneller das Haftmittel entfernt wird, desto besser. 

Die Reinigung ist dadurch weniger zeitintensiv und spart Wasser sowie Reinigungsmittel. Je länger das 

Haftmittel auf dem Boden bleibt, desto mehr Schmutz bleibt daran haften und desto schwieriger bzw. 

zeitaufwändiger ist auch die Entfernung. 

 

5.1. Empfehlungen und Anweisungen des Unternehmens Kipp GmbH zur Reinigung eines 

Sportbodens 

Haftmittelentferner (KIPP Haftmittelentferner) im Verhältnis 1:10 bis maximal 1:4 (je nach 

Verschmutzungsgrad) mit Wasser verdünnt auf dem Boden gleichmäßig verteilen und ca. 10-20 

Minuten einwirken, aber nicht antrocknen lassen.  

Mit einer Einscheiben- oder Scheuersaugmaschine unter Verwendung eines roten oder grünen 

Reinigungspads (beim Hersteller des Belags oder der Beschichtung in Erfahrung zu bringen, welches 

Reinigungspad maximal genutzt werden darf) gut schrubben, den gelösten Schmutz aufnehmen und 

mit klarem Wasser nachwaschen.  

Dieser Vorgang muss unter Umständen so lange wiederholt werden, bis ein zufriedenstellendes 

Ergebnis erzielt wird. Hartnäckige Haftmittelverschmutzungen/ Haftmittelklumpen müssen 

gegebenenfalls manuell entfernet werden. Für die manuelle Reinigung empfehlen wir eine 

Kunststoffspachtel mit abgerundeten Ecken, um die Versiegelung und den Belag nicht zu beschädigen.  

Ebenfalls zum Schutz der Kipp 2K PUR Versiegelung dürfen nur Reiniger mit einem pH-Wert unter 8,5 

(Anwendungskonzentration) eingesetzt werden (z.B. KIPP-Spezial Grundreiniger K oder Kipp 

Haftmittelentferner).  

Wir empfehlen für die Torräume und im Bereich der 6m-Kreise eine höhere Dosierung des 

Haftmittelentferners zu verwenden, da diese Bereiche erfahrungsgemäß stärker verschmutzt sind.  

Nach der Reinigung muss die Einpflege wieder aufgetragen werden (z.B. KIPP Sportbodenpflege). 

Dieses Pflegemittel sorgt dafür, dass der Gleitreibungswert (also wie stumpf oder rutschig ein Belag 

ist) nach den in der DIN 18032/2 angegebenen Werten eingehalten wird. Die Kipp Sportbodenpflege 

wird bei jeder maschinellen Reinigung automatisch wieder erneuert, sodass sich über längere Zeit 

keine dicken Pflegemittelschichten aufbauen können – diese führen nämlich in der Regel dazu, dass 

Beläge rutschig werden.  

Flächen mit Polymerdispersionen müssen nachversiegelt werden. 
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5.2.  Empfehlungen und Anweisungen des Unternehmens Alfred Kärcher SE & Co. KG zur 

Reinigung eines Sportbodens  

Reinigung einer Haftmittelverschmutzung auf größerer Fläche eines Sportbodens 

(Unterhaltsreinigung, Ein-Schritt-Methode): 

1. an unauffälliger Stelle prüfen, ob die Gebrauchslösung FloorPro Allround Deep Cleaner RM 

754, 10%, den Boden nicht angreift (Farbechtheit) 

2. lose aufliegende Verschmutzungen entfernen (z.B. mit Kehrmaschinen, Staubmopp oder 

Scheuersaugmaschinen mit Vorkehreinheit verwenden) 

3. Gebrauchslösung FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754, 10% (1 Liter Reinigungsmittel auf 

9 Liter Wasser) zubereiten und entsprechende Scheuersaugmaschine befüllen 

4. die zu reinigende Fläche mit einer Scheuersaugmaschine mit mittelweichem Pad, welches oft 

mit der Farbe Rot codiert ist, scheuern und absaugen (=Ein-Schritt-Methode, d.h. die 

Maschine bringt gleichzeitig die Reinigungslösung auf, scheuert die Fläche und saugt ab) 

Wenn in den Bereichen der Tore sehr viel Haftmittel auf dem Boden ist, sollten diese Bereiche mit der 

Zwei-Schritt-Methode bearbeitet werden. Zwei-Schritt-Methode bedeutet, dass die Absaugung an der 

Scheuersaugmaschine zunächst ausgeschaltet und nur die Reinigungslösung auf der Fläche 

aufgebracht und eingescheuert wird. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 Minuten wird die Fläche erneut 

abgefahren, allerdings wird dann die Absaugung der Maschine wieder eingeschaltet, sodass 

gleichzeitig gescheuert und abgesaugt wird.  

Als Alternative kann die Reinigungslösung auch gezielt mit einem Sprühgerät auf die Flecken 

aufgebracht werden (erster Schritt), bevor dann mit der Scheuersaugmaschine die insgesamt zu 

reinigende Fläche gescheuert und abgesaugt wird (zweiter Schritt). 

Sollte ein Sportboden nur an einzelnen Stellen (stark) verschmutzt sein, können die nachstehenden 

Schritte als Reinigungsempfehlung dienen. Diese Schritte können unter Umständen auch als 

Ergänzung zur Unterhaltsreinigung angesehen und gleichzeitig ausgeführt werden: 

1. an unauffälliger Stelle prüfen, ob die Gebrauchslösung FloorPro Allround Deep Cleaner RM 

754, 10%, den Boden nicht angreift (Farbechtheit) 

2. lose aufliegende Verschmutzungen entfernen (z.B. mit Kehrmaschinen, Staubmopp oder 

Scheuersaugmaschinen mit Vorkehreinheit verwenden) 

3. Gebrauchslösung FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754, 10% (1 Liter Reinigungsmittel auf  

9 Liter Wasser) zubereiten und in das Sprühgerät (nicht Maschine!) füllen 

4. die einzelnen Haftmittelflecken mit dem Sprühgerät besprühen, Einwirkzeit ca. 5 Minuten 

5. Gebrauchslösung FloorPro Multi Cleaner RM 780, 1% (100 ml auf 10 Liter Wasser) zubereiten 

und in Scheuersaugmaschine füllen 

6. die komplette, zu reinigende Fläche mit einer Scheuersaugmaschine mit mittelweichem Pad, 

welches oft mit der Farbe Rot codiert ist,  scheuern und absaugen 

 

5.3. Sonstige Informationen zur Sportbodenreinigung 

Beide Grundreiniger (FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754, KIPP-Spezial Grundreiniger K) 

basieren auf einer Anwendung in einem Mischverhältnis von 1:10 bis maximal 1:4 (je nach 

Verschmutzungsgrad). In diesem Verhältnis können mit einem Kanister ca. zehn gründliche 

Reinigungsdurchgänge in einer Sporthalle mit durchschnittlicher Verschmutzung nach Trainings- 

oder Spieleinheiten durchgeführt werden. 
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Es gibt zahlreiche Reinigungsmittel von unterschiedlichen Herstellern auf dem Markt. Produkte mit 

einem pH-Wert <10 der Reinigungsmittelflotte sind zu bevorzugen. Bei Unsicherheiten soll der 

Belagsinstallateur oder Hersteller für Auskünfte kontaktiert werden. Generell wird empfohlen, das 

jeweilige Produktinformationsblatt des Herstellers, sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen 

des Bodenbelagherstellers zu beachten. 

Zusätzlich zu beachten ist dabei, dass eine Reinigung ausweglos langfristig zu einer Abnutzung des 

Bodens und seiner Versiegelung führt. Zwangsläufig ist ein Spielen ohne Harz immer die bessere 

Alternative für den Boden, aber nicht für den Handballsport. 

 

5.4. Empfehlungen und Anweisungen des Unternehmens Alfred Kärcher SE & Co. KG zur 

Reinigung eines Handballs 

1. einen stark mit Haftmittel verschmutzten Ball in einen Eimer mit FloorPro Allround Deep 

Cleaner RM 754, 10% (1 Liter Reinigungsmittel auf 9 Liter Wasser) legen 

2. nach ca. einer Stunde Einwirkungszeit den Ball mit klarem Wasser spülen und beim Abspülen 

mit der Handfläche ein wenig abreiben 

Bemerkung: Bei einem Test fühlte sich der Ball nach der Behandlung im nassen Zustand noch etwas 

klebrig an, wovon aber in trockenem Zustand nichts mehr zu bemerken war.  

 

5.5. Reinigungshinweise für die Haftmittelentfernung auf Textilien 

Zur Entfernung einer Haftmittelverschmutzung auf Sportkleidung empfiehlt sich die Anwendung eines 

speziell für diesen Fall entwickelten Mittels. Einige Haftmittelhersteller stellen diese zur Verfügung. 

Beispielsweise bietet SELECT ein Harz-Vorwaschspray an, welches vor dem regulären Waschgang eine 

Stunde auf die verschmutzten Stellen aufgetragen werden und einwirken muss. 

 Zu finden ist dieses Mittel bspw. unter: SELECT Harz Vorwaschspray (weplayhandball.de) 

Des Weiteren soll eine Vorbehandlung der verschmutzten Stellen durch haushaltsübliche Öle oder 

Fette (bspw. Speise- oder Babyöl), bevor die Kleidungsstücke den regulären Waschgang durchlaufen, 

zu einem effizienten Ergebnis beitragen.  

 

6. Folgende Produkte empfehlen sich zur Reinigung von Sportböden 
Detailinformationen zu Eigenschaften, Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie weitere 

relevante Hinweise sind unter dem jeweiligen Link der nachstehenden Produkte zu finden.  

 

6.1. FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754 (Alfred Kärcher SE & Co. KG) 

Haftmittelentfernung auf wasserfesten Sportbelägen wie z.B. PU, PVC, versiegelten Holzböden oder 

Handbällen. 

Achtung: 

Auf Sportbelägen (z.B. PVC), welche mit Dispersionen beschichtet sind, kann die Reinigung mit 

FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754 nicht durchgeführt werden, da sonst die Beschichtung 

entfernt wird! 

Zu finden unter: Allround-Grundreiniger 10 Liter | Kärcher (kaercher.com) 

https://www.weplayhandball.de/harz-vorwaschspray-S737.html?gclid=CjwKCAjwp6CkBhB_EiwAlQVyxdvxHtiAJGrOJjrmWKbrgL-6Tk2irbDMHT45WzFSLMywB7o-ajAhsxoCUsMQAvD_BwE
https://www.kaercher.com/de/professional/reinigungs-und-pflegemittel/reinigungsmittel-professional/boden/grundreiniger/floorpro-allround-grundreiniger-rm-754-62958110.html
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6.2. FloorPro Multi Cleaner RM 780 (Alfred Kärcher SE & Co. KG) 

Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen 

Böden und Beläge, speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet. 

Bitte beachten Sie das Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich der Rutschhemmung in 

der Anlage.  

Zu finden unter: FloorPro Wischpflege Extra RM 780, 10l10 l | Kärcher (kaercher.com) 

 

6.3. KIPP-Spezial Grundreiniger K (Kipp GmbH) 

Grundreiniger für alkaliempfindliche Oberflächen zum Entfernen von abgenutzten 

Pflegemittelschichten auf Wachs- und Polymerbasis. 

Zu finden unter: Spezialreiniger K / Grundreiniger – Kipp GmbH (kipp-markierungen.de) 

 

6.4. KIPP-Haftmittelentferner (Kipp GmbH) 

Spezialreiniger zum Entfernen von großflächigen Harzflecken. 

Zu finden unter: https://kipp-markierungen.de/product/harzentferner/  

 

6.5. KIPP-Sportbodenpflege (Kipp GmbH) 

Wasserverdünnbares, wachsfreies Wischpflegemittel mit rutschhemmender Wirkung. Entspricht 

der DIN 18032/2. Speziell für mit PUR-W versiegelte Oberflächen. 

Zu finden unter: https://kipp-markierungen.de/product/sportbodenpflege/  

 

6.6. SCHWEGO clean SR 4023 

Spezialreiniger zum Entfernen von großflächigen Harzflecken. 

 Zu finden unter: SCHWEGO clean SR 4023 (schwegmannnet.de) 

 

6.7. Empfohlene Reinigungsmaschinen und Hilfsmittel  

Für die gezielte Anwendung auf besonders betroffenen Flächen zum Beispiel im Torbereich 

empfehlen wir die BD 43/25 C Classic Bp Pack, eine kleine und kompakte Einsteiger-

Scheuersaugmaschine für die schnelle und effiziente Reinigung auf Kleinflächen, die sowohl für 

die Verwendung mit der Ein-Schritt als auch der Zwei-Schritt-Methode geeignet ist. Wir 

empfehlen die Verwendung von mittelweichen Pads, die häufig mit der Farbe Rot codiert sind.  

Zu finden unter: https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-

scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-43-25-c-

classic-bp-pack-80ah-li-fc-15154090.html  

 

https://www.kaercher.com/de/professional/reinigungs-und-pflegemittel/reinigungsmittel-professional/boden/unterhaltspflege/floorpro-wischpflege-extra-rm-780-62949970.html
https://kipp-markierungen.de/product/spezialreiniger/
https://kipp-markierungen.de/product/harzentferner/
https://kipp-markierungen.de/product/sportbodenpflege/
https://schwegmannnet.de/index.php/de/industriereiniger/loesemittel-basiert/849
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-43-25-c-classic-bp-pack-80ah-li-fc-15154090.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-43-25-c-classic-bp-pack-80ah-li-fc-15154090.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-43-25-c-classic-bp-pack-80ah-li-fc-15154090.html


 
 

Seite 8 von 9 

 

Für die Großfläche (die Empfehlungen basieren auf einer Fläche von ca. 1.000 m²) gibt es 

verschiedene Optionen: 

1. Smarte, kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W mit D51 oder D60 Bürstenkopf mit 

Scheibentechnologie zur Bodennassreinigung, mit Fahrantrieb, robusten 

Aluminiumkomponenten, automatischem Dosiersystem, Li-Ionen Batterie und integriertem 

Ladegerät. 

Zu finden unter: https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-

scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/b-50-w-bp-

pack-80ah-li-fc-d51-dose-rinse-autofill-15332390.html  

 

2. Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic mit Fahrantrieb und robusten 

Aluminiumkomponenten, entweder mit Li-Ion Batterie oder klassischer AGM-Batterie. 

Zu finden unter: https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-

scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-50-55-w-

classic-bp-pack-115ah-11270630.html    

 

3.  Große Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic mit Fahrantrieb, entweder mit 

Li-Ion Batterie oder klassischer AGM-Batterie und mit robusten Aluminiumkomponenten. 

Zu finden unter:  https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-

scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-70-75-w-

classic-bp-pack-115ah-11270270.html  

Wir empfehlen für alle genannten Maschinen die Verwendung von mittelweichen Pads, die mit der 

Farbe Rot codiert sind.  

 

7. Ergebnisse des Gutachtens des Instituts für Sportstättenprüfung 
Das ISP (Institut für Sportstättenprüfung) hat einen Sportboden in einer Sporthalle mehrmals 

begutachtet. Über einen Zeitraum von insgesamt zwei Monaten wurde an mehreren Terminen 

untersucht, wie sich Handballtraining unter einer Nutzung von Haftmittel in Kombination mit dem 

standardmäßigen Reinigungsprozedere des ansässigen Vereins auf die Verschmutzung und 

Beschädigung des Bodens auswirkt.  

Nachstehend folgt ein Originalauszug der Ergebnisse des Gutachtens. 

„Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Haftmittelnutzung im Handball möglich 

ist, ohne andere Sportarten zu beeinträchtigen, wenn 

a. das geeignete Haftmittel verwendet wird, 

b. nach jedem Training und jedem Wettkampfspiel die Haftmittelflecken sofort gründlich 

[…] und mit den geeigneten Schrubbern beseitigt werden,  

c. die Unterhaltsreinigung auf das Haftmittel abgestimmt wird und  

d. ggf. nach Feststellung von größeren Schmutzstellen eine zusätzliche Grundreinigung mit 

anschließender Neubeschichtung der Oberfläche durchgeführt wird.“  

https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/b-50-w-bp-pack-80ah-li-fc-d51-dose-rinse-autofill-15332390.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/b-50-w-bp-pack-80ah-li-fc-d51-dose-rinse-autofill-15332390.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/b-50-w-bp-pack-80ah-li-fc-d51-dose-rinse-autofill-15332390.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-50-55-w-classic-bp-pack-115ah-11270630.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-50-55-w-classic-bp-pack-115ah-11270630.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-50-55-w-classic-bp-pack-115ah-11270630.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-70-75-w-classic-bp-pack-115ah-11270270.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-70-75-w-classic-bp-pack-115ah-11270270.html
https://www.kaercher.com/de/professional/scheuer-scheuersaugmaschinen/kompakte-handgefuehrte-scheuersaugmaschinen/bd-70-75-w-classic-bp-pack-115ah-11270270.html
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8. Hinweise der Handballabteilung des Vereins TuS Bommern  
In der Sporthalle des Vereins liegt ein Sportboden mit einer 2K-Versiegelung auf PU-Basis und einer 

Bodenbeschichtung aus Linoleum mit metallvernetzter Dispersion. 

Die Reinigung erfolgt immer nach der letzten Spiel- oder Trainingseinheit eines Tags, an dem 

Haftmittel genutzt wurde.  

Vorgehensweise in der Unterhaltsreinigung:  

Die Gebrauchslösung des Reinigungsmittels wird von zwei bis drei Spieler*innen durch eine 

Sprühflasche auf den verschmutzten Stellen aufgetragen. Die Gebrauchslösung wirkt 10-20 Minuten 

ein. Anschließend fährt ein weiterer Spieler mit einer Reinigungsmaschine über den gesamten 

Hallenboden.   

Durchschnittlich wird pro Woche an drei Tagen in der Sporthalle des Vereins gereinigt. Der Verein 

kommt mit einem Kanister des Reinigungsmittels (10L Kanister, Mischverhältnis 1:10) ca. drei bis vier 

Wochen aus. 

Zusätzlich findet ca. alle zwei Monate eine gesonderte Reinigung statt, bei der eine gesamte 

Mannschaft zusätzlich zur Bodenreinigung die Türklinken und Bänke säubert.  

Für diese Reinigungsvorgängen erhält die Handballabteilung sehr viel Lob und keine Beschwerden 

von anderen Abteilungen des Vereins. 
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